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TRINKWASSERVERORDNUNG 2018

Wenig Neues 
für Handwerker
Weiterhin unter dem Fokus der Sicherheit wurde die Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV) überarbeitet und ist bereits im Januar 2018 in Kraft getreten. 

Lesen Sie, wie Profis aus der Industrie die Neuerungen einschätzen.

Trinkwasser wird bei uns in seiner 

Qualität für den Verbraucher 

 hervorragend geschützt
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D
ie am 15. Dezember 2017 im Bundesrat verabschie-

dete überarbeitete Fassung der G Trinkwasserver-

ordnung (TrinkwV) ist bereits am 9. Januar 2018 in 

Kraft  getreten. Das Th ema Sicherheit steht hierbei unter zwei 

verschiedenen Aspekten im Fokus. Primär geht es natürlich 

um die Absicherung der Trinkwasserqualität und den Ge-

sundheitsschutz. Darüber hinaus aber auch um mehr Rechts-

sicherheit und erweiterte Informationsrechte für gewerbliche 

Betreiber und Verbraucher. Gleichzeitig wurden mit der vor-

liegenden Verordnung weitere Änderungen, Anpassungen 

und Klarstellungen im Bereich des Trinkwasserrechts vorge-

nommen. Hier ein kurzer Überblick der wichtigsten Ände-

rungen und Neuerungen, die Fachplaner und Fachhandwer-

ker als Experten und bevorzugte Ratgeber der Betreiber von 

Trinkwasseranlagen wissen sollten.

STETER GRUNDSATZ
Der alles prägende Grundsatz der Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV) ist nach wie vor: „Trinkwasser muss so beschaf-

fen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schä-

digung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch 

Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und 

genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn 

bei der Wasseraufb ereitung und der Wasserverteilung min-

destens die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein-

gehalten werden …“ (TrinkwV § 4, Abs. 1). Die Neuordnung 

der TrinkwV hat zum einen das Ziel, Abweichungen von den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik auf die Spur zu 

kommen, wenn Gesundheitsgefahren durch Trinkwasser zu 

vermuten sind. Zum anderen sollen Verbraucher besser über 

die Trinkwasserqualität und mögliche Gefahrenpotenziale in-

formiert werden. Zur nachhaltigen Feststellung von Gefähr-

dungen wurde deshalb zunächst der Begriff  „Gefährdungs-

analyse“ neu defi niert.

Vorgehensweise bei Gefährdungsanalysen

In der TrinkwV wird eine Gefährdungsanalyse als die „sys-

tematische Ermittlung von Gefährdungen der menschlichen 

Gesundheit“ durch eine Wasserversorgungsanlage bezeich-

net. Was für eine systematische Analyse heranzuziehen ist, 

führt die Begriff sbestimmung ebenfalls auf:

Diese Begriff sbestimmung der 

Gefährdungsanalyse ist an die 

Defi nition der Leitlinie der Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) 

zur Trinkwasserqualität angelehnt. 

Denn wie die Praxis zeigt, ist eine 

klar strukturierte Vorgehensweise 

erforderlich, damit Maßnahmen 

zur Abwehr von Gesundheitsge-

fahren kein Aktionismus, sondern 

tatsächlich wirksam sind.

Wie bei einer Gefährdungsanalyse 

konkret vorzugehen ist, legt nun 

ein Regelwerk fest. Pünktlich mit 

der neuen TrinkwV ist am 1. Ja-

nuar 2018 die Richtlinie G VDI/

BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2 

„Hygiene in Trinkwasser-Instal-

lationen – Gefährdungsanalyse“ 

erschienen.

SYSTEMATISCHE ANALYSE

 ■ Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
 ■ Beobachtungen bei der Ortsbesichtigung
 ■ Festgestellte Abweichungen von den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik
 ■ Sonstige Erkenntnisse über die Wasserbeschaff enheit sowie 

über die Wasserversorgungsanlage und deren Nutzung
 ■ Laborbefunde und deren örtliche Zuordnung

Für Probenahmen müssen die entsprechend geschulten Fachkräfte von akkreditierten Laboren 

entsandt werden
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JURISTISCHE SAUBERKEIT
Bei der Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen ist 

nun klargestellt, wer eine Beprobung durchführen darf. Der 

Unternehmer oder sonstige Inhaber (UsI) einer Wasserver-

sorgungsanlage darf damit nur eine zugelassene Untersu-

chungsstelle beauft ragen. Dabei muss der ‚Untersuchungs-

auft rag sich auch auf die jeweils dazugehörige Probenahme 

erstrecken‘. Geeignete Labore werden durch die jeweils zu-

ständigen Behörden in den Bundesländern akkreditiert. Es 

wird klargestellt, dass der Auft rag zur Untersuchung und 

Probenahme einer Trinkwasseranlage nur vom UsI ausgehen 

darf.

Diese Präzisierung in der neugeordneten TrinkwV spiegelt 

damit die aktuelle Rechtsprechung wider. Die häufi ge Praxis, 

dass ein Wohnungsunternehmen einen zertifi zierten Fach-

handwerker oder gar einen eigenen Mitarbeiter mit regelmä-

ßigen Probenahmen beauft ragt, die dann einem Labor zur 

Analyse vorgelegt werden, ist nicht mehr zulässig. Denn hier-

bei ist die Unabhängigkeit des Probenehmers nicht gegeben. 

So könnte zum Beispiel eine Beprobung bewusst im direkten 

Anschluss an eine thermische Desinfektion durchgeführt 

werden. Eine solche Probe würde allerdings nicht den tat-

sächlichen hygienischen Zustand der Trinkwasseranlage an-

zeigen, sondern zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen.

Die rechtssichere Praxis muss nun sein, dass ein akkreditier-

tes Labor mit der Untersuchung beauft ragt wird. Daraufh in 

entsendet das Labor einen zertifi zierten Probenehmer – und 

nicht der gewerbliche Betreiber.

Bei einer neu in Betrieb genom-

menen Trinkwasseranlage ist die 

erste Untersuchung nun inner-

halb von drei bis zwölf Monaten 

nach der Inbetriebnahme durch-

zuführen.

ANZEIGE- UND INFORMATIONS-
PFLICHTEN AUSGEWEITET
Die neue Anzeigepfl icht bei 

Überschreitung technischer 

Maßnahmenwerte ist an die be-

stehende Meldepfl icht des Infek-

tionsschutzgesetzes angelehnt. 

Demgemäß sind Labore ver-

pfl ichtet, Erregernachweise von 

Patienten mit einer akuten Le-

gionelleninfektion direkt an das 

Gesundheitsamt zu melden, in 

dessen Zuständigkeitsbereich die 

Wasserversorgungsanlage liegt. Erregerhinweise im Trink-

wasser mussten bislang nicht die Labore, sondern der UsI 

dem Gesundheitsamt melden. Das ändert sich jetzt. Damit bei 

einem Legionellenbefund unverzüglich Gegenmaßnahmen 

ergriff en werden, zeigen die Untersuchungsstellen bedenkli-

che Legionellenkonzentrationen im Trinkwasser direkt dem 

zuständigen Gesundheitsamt an. So soll ausgeschlossen wer-

den, dass Verbraucher Gesundheitsrisiken ausgesetzt bleiben, 

wenn ein Betreiber seiner Anzeigepfl icht nicht nachkommt.

Zusätzlich werden die Informationsrechte der Verbraucher  

gestärkt. Über den jährlichen allgemeinen Report der Trink-

wasserqualität hinaus hat der Nutzer nun auch auf Nachfrage 

ein Anrecht auf die detaillierten Ergebnisse der Trinkwasser-

analyse. Wir listen auf, was zum berechtigten Informations-

umfang zählt.

Bauteile und eingebrachte Stoff e in Installationen müssen bestimmungsgemäß der 

 Trinkwasserversorgung dienen

BERECHTIGTER INFORMATIONSUMFANG

 ■ Ergebnisse der regulären Trinkwasseruntersuchung
 ■ Ergebnisse von Trinkwasseruntersuchungen, die aufgrund 

der Überwachung der Trinkwasseranlage durch das Gesund-
heitsamt angeordnet wurden

 ■ Angaben über Aufbereitungsstoff e
 ■ Angaben, die für die Auswahl von Materialien für die Trink-

wasserinstallation nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik erforderlich sind
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Für die Praxis bedeutet das: Werden beispielsweise Legionel-

len in einer Wasserversorgungsanlage erkannt, ist eine einfache 

Mieterinformation über einen schlichten Aushang im Gebäude 

allein nicht ausreichend. Auf Nachfrage muss der gewerbliche 

Betreiber Auskunft  darüber geben, welche Parameter analysiert 

wurden, wie hoch die einzelnen Werte sind und an welcher 

Stelle im Gebäude welche Gefährdungslage vorliegt. Aber auch 

viele Wasserversorger werden künft ig auskunft sfreudiger sein 

müssen. Die knappe Erklärung, dass die Grenzwerte der Trink-

wV eingehalten werden, reicht bei Nachfrage nicht mehr aus.

INSTALLATIONEN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIEREN
Ein ergänzender Punkt schreibt vor: „Bei der Gewinnung, 

Aufb ereitung und Verteilung von Trinkwasser dürfen nur 

Stoff e oder Gegenstände im Kontakt mit dem Roh- oder 

Trinkwasser verwendet und nur physikalische oder chemi-

sche Verfahren angewendet werden, die bestimmungsgemäß 

der Trinkwasserversorgung dienen.“ Nach dem Prinzip „We-

niger ist mehr“ sind binnen zwei Jahren nach Inkraft treten der 

novellierten TrinkwV alle Stoff e, Verfahren und Gegenstände 

zu entfernen, die nicht bestimmungsgemäß der Trinkwasser-

versorgung dienen. Bei einer akuten Gefährdungslage kann 

das Gesundheitsamt auch das sofortige Entfernen verfügen. 

Das betrifft   beispielsweise auch Komponenten zur sogenann-

ten Wasserbelebung bzw. -vitalisierung oder Magnetspulen, 

die der Wasserentkalkung dienen sollen.

Nicht dem Verbot unterliegen Gegenstände und Geräte im 

Kontakt mit Trinkwasser, die nach den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik unvermeidbar der Trinkwasserver-

sorgung dienen, wie zum Beispiel Unterwasserpumpen und 

Messeinrichtungen. Befristete Einträge ins Trinkwasser wie 

Gase zur Leckageortung oder Inspektionskameras sind eben-

falls ausgenommen.

Fazit: Wasser gehört zu den schützenswertesten Ressourcen 

– sowohl auf der Rohwasserseite als auch in der Trinkwasser-

Installation. Jegliche unnötige Kontamination muss deshalb 

vermieden werden. Mit der Neuordnung der TrinkwV setzt 

der Gesetzgeber einen präziseren Rechtsrahmen für den Er-

halt der Trinkwassergüte.
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Legionellen: Eine scheinbar endlose  Geschichte mit stäbchenförmigen Bakterien als Hauptdarstellern

DICTIONARY

Begriff  1 = Term 1

Begriff  2 = Term 2

Begriff  3 = Term 3

Begriff  4 = Term 4

DICTIONARY

Begriff  1 = Term 1

Begriff  2 = Term 2

Begriff  3 = Term 3

Begriff  4 = Term 4

DICTIONARY

Gefährlichkeit = dangerousness

Inbetriebnahme = start-up

wesentliche Änderung = essential modifi cation

Wasserschutzgebiet = water protection area
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